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545/J A n fra PI e 

der Abgeordneten Dipl.-InC;o Dr 0 Oskar W e i h s, Herta \V i n k 1 e l' 

und Geno ssen 

an den Bundesminister für Unterricht, 

betreffend Verteilung einer Studentenzeitung. 

-.. -.-~-

Die unterzeichneten Abgeordneten haben die Hitteilung erhalten, daß 

die Verteilung der Zeitschrift des Hauptausschusses der ÖsterreichischoR 

Hochschülerschaft an der Universität Graz, "impulstI, auf de::m Gelände der 

Universität Graz vom Rektor der genannten Hochschule untersagt wurde. 

Da eine derartige Vorgangsvleise geeignet sein könnte, den Eindruck 

einer mit den pressegesetzlichen Bestimmungen unvereinbaren bzVl. über sie 

hinausgehenden Zensur zu erwecken, richten die unterzeichneten Abgeord~ 

neten an den Herrn Bundesminister für Unterricht die 

A'n fr a gen: 
/ 

1) Ist es richtig, daß die Ver,teilung der offiziellen Zeitschrift 

der csterreichischen IIochschülerschaft ~ der Universität Graz untersagt 

wurde? 

Z) Wenn ja, mit welcher Begründung wurde die Verteilung dieser Zeit

schrift untersagt? 

3) Erfolgte diese Untersagung 

a) ohne Wissen, 

b) mit Wissen oder 

c) auf Anordnung des Bundesministers für Unterricht? 

4) Sind seit Beginn des Jahres 1967 auch an anderen österreichischen 

Hochschulen Fälle bekannt, wo die Verteilung von Zeit:schriften des jewei= 

ligen Hauptausschusses der HochEchülerschaft von den Hochschulbehörde~ 

untersagt wurde? 

-e-o-.-
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